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Kennz.: WL-GR-01/2026                        Öffentlicher Teil der Sitzung       
 
 

S I T Z U N G S P R O T O K O L L 
über die 

SITZUNG des GEMEINDERATES 
am 

19.03.2026 
(§ 53 der NÖ GO 1973, LGBl. 1000 idgF.) 

 
Ort:     Gemeindeamt Wieselburg-Land, Weinzierl-Wechlingerstraße 9, 3250 Wieselburg 
Beginn:    18.05 Uhr                    Ende: 21.00 Uhr 
  
Die Einladung an die Mitglieder des Gemeinderates wurde zugestellt mittels E-Mail / 
persönlicher Übernahme. 
 
Anwesend sind: 
TEAMVP: VORSITZ: Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder 
   Vizebürgermeister Gerhard Eppensteiner     

gf. GR Christiana Eppensteiner gf. GR Rupert Jäger  
 gf. GR Dr. Andreas Heilos (ab P. 3) GR Annemarie Kastenberger 

GR Elisabeth Brandtner   GR Patrick Huber 
GR Andreas Seifert   GR Barbara Babinger  
GR Lukas Wippl (ab P. 3) 

FPÖ:   gf. GR Markus Scharner  GR Alexander Hauer 
   GR Johann Kinninger   GR Josef Jäger 
   GR Thomas Beham    
SPÖ:   gf. GR Günther Lichtenschopf GR Rosa Maria Wögerer  
   GR Harald Loike   GR Thomas Matuska 
NEOS:   GR Dr. Philipp Olivier    

 
DER   GEMEINDERAT   IST   BESCHLUSSFÄHIG 

 
▪ Schriftführer:  Amtsleiter Gerhard Groiß 
 
▪ Entschuldigt sind abwesend:  GR Josef Lienbacher  GR Gerald Prankl 
 
▪ Unentschuldigt sind abwesend:  --- 
 
 
Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder eröffnet als Vorsitzender die Sitzung und begrüßt alle 
Anwesenden. 

 



 

 

 
 

Beratungsgegenstände der TAGESORDNUNG in der Reihenfolge,  
in welcher sie zur Verhandlung gelangen 

 

▪   ÖFFENTLICHER   TEIL   DER   SITZUNG 
Pkt.   1 Genehmigung des Sitzungsprotokolls über die Sitzung des Gemeinderates  

am 11.12.2025 

Pkt.   2 Vorlage der Prüfungsausschuss-Sitzungsprotokolle 

Pkt.   3 RECHNUNGSABSCHLUSS 2025 

Pkt.   4 1. Nachtragsvoranschlag 2026 

Pkt.   5 Berichte – Jahresabschlüsse 2024 / GMO-Glasfaser GmbH / Kommunal-Aktiv 
GmbH 

Pkt.   6 Kreditvergabe – LIS 

Pkt.   7 Auftragsvergabe – LIS ABA 

Pkt.   8 Grundstücksverkauf – KG Gumprechtsfelden 

Pkt.   9 Verordnung – Bausperre 

Pkt. 10 Übernahme in die Erhaltung – Nebenanlage L6141 

Pkt. 11 Dienstbarkeitsvertrag – Kerschner Holding 

Pkt. 12 Übernahme / Auflassung von Teilstücken einer Gemeindestraße – 
Genehmigung von Teilungsplänen gem. LiegTeilG / Löschungserklärungen 

Pkt. 13 Güterweg – Erhaltungsprogramm 2026 

Pkt. 14 Sozialprogramm / Spenden und Subventionen 2026 – 1. Teil 

Pkt. 15 Familien-, Freizeit- und Vereineprogramm 2026 – 2. Teil 

Pkt. 16 Kulturprogramm 2026 – 2. Teil 

Pkt. 17 Musikfest Schloss Weinzierl 2026 – Verträge 

Pkt. 18 Berichte 

 



 

 

 

Pkt.   1 
Genehmigung des Sitzungsprotokolls über die Sitzungen des Gemeinderates vom 
11.12.2025 

 
Das Sitzungsprotokoll über die Sitzung des Gemeinderates vom 11.12.2025 wird ohne Abänderung 
genehmigt, da bis zur Sitzung keine schriftlichen Stellungnahmen eingelangt sind. 
 
 
Der Gemeinderat nimmt das Sitzungsprotokoll zur Kenntnis. 
 

 

Pkt.   2 Vorlage der Prüfungsausschuss-Sitzungsprotokolle 

 
Prüfung „WL-Prüf-01/2026“ 
 
Gem. § 82 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 idgF, legt der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses GR Thomas Matuska dem Gemeinderat das über die Prüfung am 09.03.2026 
angefertigte Sitzungsprotokoll (WL-Prüf-01/2026) durch vollinhaltliche Verlesung vor. 
 
 
Prüfung „WL-Prüf-02/2026“ 
 
Gem. § 82 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 idgF. legt der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses GR Thomas Matuska dem Gemeinderat das über die Prüfung am 09.03.2026 
(Prüfung des Rechnungsabschlusses 2025 auf seine rechnerische Richtigkeit und die 
Übereinstimmung mit dem Voranschlag) angefertigte Sitzungsprotokoll (WL-Prüf-02/2026) durch 
vollinhaltliche Verlesung vor. 
 
 
Der Gemeinderat nimmt die Sitzungsprotokolle zur Kenntnis. 



 

 

 
 

Pkt.   3 Rechnungsabschluss 2025 

 

▪ Rechnungsabschluss 2025 

 
 
Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder berichtet eingangs, dass  
 
▪ der Rechnungsabschluss 2025, vom Prüfungsausschuss auf seine rechnerische Richtigkeit und die 

Übereinstimmung mit dem Voranschlag geprüft wurde  
▪ keine Stellungnahmen gegen den Rechnungsabschluss 2025 eingebracht wurden  
▪ der Rechnungsabschluss 2025 in einem Parteiengespräch vorberaten wurde. 
 
Er trägt anschließend anhand von Unterlagen, welche mittels Beamer gezeigt werden, den 
Rechnungsabschluss 2025 vor. 
 
Der Gemeinderat beschließt daraufhin über Antrag von Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder: 
 
Gem. § 35 Z. 17 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 idgF., wird jeweils der 15.01. als 
„Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses“ festgesetzt. 
 
Gem. § 16 Abs. 1 der VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 sind die Abweichungen von  
50 % - mindestens aber € 15.000,00 - zu begründen (Ergebnishaushalt / Finanzierungs-haushalt). 
 
Beschluss des Rechnungsabschlusses 2025 gem. § 84 der NÖ Gemeindeordnung 1973  
mit den nachstehend dargestellten Schlusssummen: 
 
 
ERGEBNISHAUSHALT    2025 
 

Summe Erträge  €  7.814.343,23  

Summe Aufwendungen €  8.205.274,40  

Saldo Nettoergebnis -€     390.931,17  

Summe Haushaltsrücklagen €  1.556.723,90  

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen €  1.165.792,73 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VERMÖGENSHAUSHALT   2025 
 

AKTIVA 
Summe 

Endbestand 2024 Endbestand 2025 

€     31.389.053,29 €    32.291.930,50 

 
 

PASSIVA 
Summe 

Endbestand 2024 Endbestand 2025 

€     31.389.053,29 €    32.291.930,50 

 
 

▪ Haushaltspotential   2025 
 
Endbestand nach Zuweisungsbuchungen       €    82.618,09 

 
 

▪ Schulden   2025 
 

Stand 31.12.2025                   €   9.253.850,08 

 
 

▪ Leasing   2025 
 

Stand 31.12.2025                      €                   0,00 

 
 

  

FINANZIERUNGSHAUSHALT   2025  

  
 

Einzahlungen  der operativen Gebarung €  7.274.962,28  

Auszahlungen der operativen Gebarung €  6.797.986,62  

Saldo operative Gebarung €     476.975,66     

Einzahlungen der  investiven Gebarung €  1.132.756,67   

Auszahlungen der investiven Gebarung  €  3.233.390,77  

Saldo investive Gebarung -€  2.100.634,10  

Nettofinanzierungssaldo -€  1.623.658,44  

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  €                   0,00 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit €      530.273,61 

Saldo Finanzierungstätigkeit -€      530.273,61 

Saldo voranschlagswirksame Gebarung -€   2.153.932,05 

Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung €   3.911.099,11 

Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung €   3.951.303,21 

Geldfluss aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung €          91.293,48 

Veränderung an Liquiden Mitteln -€    2.062.638,57 



 

 

 
 

▪ Haftungen   2025 
 

Stand 31.12.2025           €                   0,00 

 
 

▪ Rücklagen   2025 
 
Stand 31.12.2025                                                                                                                        €            1.810,65 

 
 

▪ Rückstellungen   2025 
 
Stand 31.12.2025                                                                                                                      €         284.346,11 

 
 

▪ Unmittelbare Beteiligungen   2025 
 
Kommunal Aktiv Gemeinde Wieselburg-Land GmbH (100 %)   
Buchwert der Beteiligung   € 1.122.945,60 
 
TFZ Wieselburg-Land GmbH (30 %)   
Buchwert der Beteiligung   € 818.901,90 
 
GMO-Glasfaser GmbH (12,74 %)   
Buchwert der Beteiligung   € 858.256,32 
 
 
 

 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 



 

 

 

Pkt.   4 1. Nachtragsvoranschlag 2026 

 
 
Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder berichtet eingangs, dass 
 
▪ der Entwurf des 1. Nachtragsvoranschlages 2026 durch 2 Wochen zur öffentlichen Einsicht 

aufgelegen ist 
▪ keine Stellungnahmen gegen den 1. Nachtragsvoranschlag 2026 eingebracht wurden  
▪ der Entwurf des 1. Nachtragsvoranschlages 2026 in einem Parteiengespräch vorberaten wurde. 
 
Er trägt anschließend anhand von Unterlagen, welche mittels Beamer gezeigt werden, den 1. 
Nachtragsvoranschlag 2026 vor. 
 
Im 1. Nachtragsvoranschlag 2026 der Gemeinde scheinen EUR 211.200,00 Bedarfszuweisungen zur 
Liquiditätssteigerung auf. 
 
Gem.  § 75 i. V. mit § 73 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 idgF., beschließt daraufhin über 
Antrag von Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder der Gemeinderat: 

 

1. NACHTRAGSVORANSCHLAG  2026 

 

Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2026 werden die im 
Ergebnisvoranschlag vorgesehenen Aufwendungen und Erträge sowie die im 
Finanzierungsvoranschlag vorgesehenen Einzahlungen und Auszahlungen festgesetzt. 

 
Die Zusammenfassung der in den beiden Voranschlägen festgesetzten Mittelaufbringungen und 
Mittelverwendungen ergeben folgende Schluss-Summe 
 
 

ERGEBNISVORANSCHLAG 

 
  

Summe Erträge  €  7.470.400,00  

Summe Aufwendungen €  7.859.900,00  

Saldo Nettoergebnis -€     389.500,00  

Summe Haushaltsrücklagen €       82.500,00  

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen -€     307.000,00  

 



 

 

 

FINANZIERUNGSHAUSHALT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WEITERE BESCHLÜSSE 

 
 
Der Gesamtbetrag der Darlehen, welcher zur Deckung der Erfordernisse der Investitionstätigkeit 
aufzunehmen ist, beträgt € 500.000,00. 
 
 
Zur rechtzeitigen Leistungen von Mittelverwendungen kann die Gemeinde einen Kassenkredit 
(darunter sind auch Kassenverstärker im Sinne der VRV 2015 zu verstehen) aufnehmen – dieser 
darf 16 % der Summe der Erträge des Ergebnisvoranschlages nicht übersteigen. 
 
 
Die Besetzung der Dienstposten erfolgt gem. beigeschlossenen Dienstpostenplan. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 

Einzahlungen der operativen Gebarung:  €  7.247.300,00  

Auszahlungen der operativen Gebarung:  €  6.561.600,00  

Saldo der operativen Gebarung: €     685.700,00 

Einzahlungen der investiven Gebarung:  €  1.079.700,00 

Auszahlungen der Investiven Gebarung:  €  2.621.900,00  

Saldo Investive Gebarung: -€  1.542.200,00  

Nettofinanzierungssaldo: -€      856.500,00  

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit €      500.000,00 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit €      521.500,00 

Saldo Finanzierungstätigkeit -€        21.500,00  

Saldo voranschlagswirksame Gebarung -€      878.000,00 



 

 

 
 

Pkt.   5 
Berichte – Jahresabschlüsse 2024 
GMO-Glasfaser GmbH / Kommunal-Aktiv GmbH 

 
 
Bgm. Franz Rafetzeder gibt einen BERICHT über den von der Dr. Andreas Köninger 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-GmbH (1070 Wien) und der Dr. Heiss 
SteuerberatungsgesmbH (3040 Neulengbach) erstellten Jahresabschluss 2024 der „Kommunal Aktiv 
– Gemeinde Wieselburg-Land GmbH“ (FN 26346a). 
 
Der Gemeinderat nimmt den Jahresabschluss zur Kenntnis. 

 
 
Bgm. Franz Rafetzeder gibt einen BERICHT über den von der RPW Wirtschaftstreuhand GmbH (3500 
Krems) erstellten Jahresabschluss 2024 der „GMO - Glasfaser GmbH“ (FN 609610k). 
 
Der Gemeinderat nimmt den Jahresabschluss zur Kenntnis. 
 
 



 

 

 

Pkt.   6 Kreditvergabe – LIS 

 
 
Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder berichtet eingangs, dass zur Finanzierung des Projekts „WVA-
ABA – LIS“ ein Darlehen in der Rahmenhöhe von EUR 500.000,oo erforderlich ist, dieses soll zur 
Finanzierung in den Jahren 2026 bis 2027 dienen. 
 
Die Ausschreibung wurde durch die FA FRC GmbH durchgeführt. 
 
Zur Angebotslegung wurden 10 Kreditinstitute eingeladen – es langten die nachstehenden Angebote 
ein (Reihung gem. Zusammenfassung FA FRC GmbH für einen variablen Zinssatz, die Angebote für 
einen Fixzinssatz wurden besprochen und abgelehnt): 
 

Nr. Kreditinstitut Verzinsung 
+ „%Pkte-Aufschlag“  
auf den 6-Monats-EURIBOR 

1 HYPO NOE  0,430 % 

2 HYPO OOE 0,560 % 

3 SPK Scheibbs 0,620 % 

 
 
Über Antrag von Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder beschließt der Gemeinderat: 
 
Dem in der Anhang 1.0 angeführte Abschlussbericht wird gefolgt und das Darlehensangebot bei 
der Hypo NOE basierend auf den untenstehenden Daten aufgenommen: 
 
 
▪ Darlehenszweck: Finanzierung „WVA-ABA– LIS“  
▪ Darlehenshöhe: EUR 500.000,oo 

(Die genaue Darlehenshöhe ergibt sich nach der Endabrechnung des 
Projektes) 

▪ Laufzeit:   Rückführung in 50 halbjährlichen Pauschalraten ab  
30.11.2026  

▪ Verzinsung:   Aufschlag von 0,430 %-Punkte auf den 6-Monats-EURIBOR 
(Zinskalender beachten – hier kalendermäßig / 360 Tage!) 

 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 



 

 

 

Pkt. 7 Auftragsvergabe – LIS ABA 

 
 
Nach Bericht und auf Antrag von Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder beschließt der Gemeinderat: 

 
Bericht: 
 
Gem. des Grundsatzbeschlusses des Gemeinderats der Gemeinde Wieselburg-Land vom 08.05.2025 
Pkt. 5 benötigt die Gemeinde Daten für die Abwasserbeseitigungsanlagen, hierfür wurde eine 
Ausschreibung mittels ANKÖ von der FA DI Schuster ZT GmbH durchgeführt. 
 
Zur Angebotsabgabe wurden 3 Firmen eingeladen, es wurden auch 3 Angebote abgegeben. 
 
 
Beschluss: 
 
Auftragsvergabe 
 
Auf der Grundlage des Vergabevorschlages der DI Schuster ZT GmbH, wird das Angebot zur 
Lieferung von Naturbestandsdaten im Zuge des digitalen Leitungskatasters an den Bieter, der 
Firma Rudolf Haubenberger GmbH 
zu einer Angebotssumme von  €   239.987,65 
+ 20 % USt.    €     47.997,53 

GESAMT    €   287.985,18 

 
vergeben. 
 
Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Abt. WA4 Amt der NÖ Lrg. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 

 
 



 

 

 

Pkt. 8 Grundstücksverkauf – KG Gumprechtsfelden 

 
 
Nach Bericht und auf Antrag von Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder beschließt der Gemeinderat: 

 
Bericht: 
 
Im Zuge der Umfahrung B25 bzw. der technischen Flurbereinigung im Anschluss, verblieb das 
Grundstück 4724 EZ 338 in der KG Gumprechtsfelden, bei der Gemeinde Wieselburg-Land. 
 
Stefan und Monika Scharner (3251 Purgstall) würden das Grundstück mittels einer 
Eigentumsübertragung (NÖ Agrarbezirksbehörde) um EUR 7,50 (Gutachten Umfahrung B25 EUR 
7,00) pro m² kaufen. 
 
Beschluss: 
 
Die Eigentumsübertragung im Anhang 2.0 wird beschlossen, als Preis werden EUR 7,50 pro m² 
vereinbart. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 



 

 

 

Pkt. 9 Verordnung – Bausperre 

 
Nach Bericht und auf Antrag von Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder beschließt der Gemeinderat: 

 
Bericht: 
 
Das Grundstück 134/1 in der KG Schadendorf liegt (zum Teil) im Bauland-Agrar, seit 
längerem gab es immer wieder Überflutungsereignisse in Zusammenhang mit diesem 
Grundstück. Erst in letzter Zeit gab es seitens der Eigentümer Bestrebungen dieses 
Grundstück zu verkaufen und weiters einer Bebauung durchzuführen, daher musste die 
Gemeinde handeln. 
 
Beschluss: 
 
Folgende Verordnung wird beschlossen: 
 
  
Gemeinde: Wieselburg-Land 
Bezirk:  Scheibbs 
Land:  Niederösterreich 
 
 

 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wieselburg-Land hat in seiner Sitzung vom 19.03.2026  

folgende Verordnung beschlossen.  

 

V E R O R D N U N G 

einer 

Bausperre  

gem. § 26 Abs. 1 NÖ ROG 2014, LGBl. Nr. 3/2015 i.d.g.F. 

 

 

§ 1 Allgemeines 

Gemäß § 26 Abs. 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. 3/2015 i.d.g.F. wird 

aufgrund einer beabsichtigten Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes eine 

Bausperre für den in § 2 festgelegten Teil des Gemeindegebietes erlassen.  

 

§ 2 Geltungsbereich 

Die Bausperre gilt für die als Bauland-Agrargebiet gewidmete und unbebaute Fläche des 

Grundstücks Nr. 134/1, KG 22130 Schadendorf.  



 

 

 

§ 3 Ziel und Zweck der Bausperre 

Die Gemeinde Wieselburg-Land beabsichtigt auf der gegenständlichen, unbebauten 

Grundstücksfläche den Flächenwidmungsplan als Teil des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes abzuändern. Anlass für die geplante Abänderung ist die 

dokumentierte Gefährdung durch Hangwässer bei Starkregenereignissen (z.B. 

Fotodokumentation beim Überflutungsereignis im Jahr 2020 und 2021). Untermauert wird 

das Gefährdungspotenzial durch  

• den braunen Hinweisbereich „Überflutung“ im Gefahrenzonenplan der Gemeinde 

Wieselburg-Land, sowie  

• eines Fließweges mit über 3 Hektar Einzugsbereich gemäß der Hangwasser-

Gefahrenhinweiskarte des Landes Niederösterreich (Quelle: NÖ Atlas). 

 

Ziel ist es, im örtlichen Raumordnungsprogramm die Widmung dahingehend zu ändern, dass 

Maßnahmen zur Sicherung eines geordneten Hangwasserabflusses implementiert werden. 

Dies kann beispielsweise mittels der Widmung einer Aufschließungszone und der 

gleichzeitigen Festlegung entsprechender Freigabebedingungen erfolgen und/oder mittels 

einer entsprechenden Widmung für Retentions- oder Abflussflächen. 

 

Zweck der Bausperre ist die Verhinderung von frühzeitigen Baumaßnahmen, die das 

erwähnte Gefährdungspotenzial nicht berücksichtigen oder die Planung bzw. Umsetzung von 

etwaigen Schutzmaßnahmen beeinträchtigen oder nicht mehr zulassen könnten.  

 

 

§ 4 Wirkung 

Bauplatzerklärungen gem. § 11 Abs. 2 NÖ BO 2014, LGBl. Nr. 1/2015 i.d.gF. können nicht 

erfolgen, wenn sie dem Zweck der Bausperre widersprechen. 

Baubewilligungsbescheide, welche dem Zweck der Bausperre zuwiderlaufen, leiden an 

einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. 

 

 

§ 5 Inkrafttreten und Geltungsdauer 

Diese Verordnung tritt gem. § 59 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung, LGBl. 1000-0 i.d.g.F., mit 

dem Ablauf ihrer Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

 

Diese Bausperre tritt zwei Jahre nach ihrer Kundmachung außer Kraft, wenn sie nicht zuvor 

aufgehoben wird. Sie kann vor Ablauf dieser Frist für ein Jahr verlängert werden. 



 

 

 

 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

Angeschlagen am: 

 

Abgenommen am:  

 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen (Abwesend: G. Lichtenschopf) 

 



 

 

 

Pkt.   11 Dienstbarkeitsvertrag – Kerschner Holding 

 
 
Nach Bericht und auf Antrag von Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder beschließt der Gemeinderat: 
 

Bericht: 
 
Der Gehweg zwischen Weinzierl-Haydnweg und Weinzierl-Weinzierlweg liegt nur teils auf 
öffentlichem Gut, um den Durchgang auch in Zukunft zu sichern ist folgender Vertrag 
notwendig. 
 

Beschluss: 
 
Der untenstehende Vertrag wird angenommen. 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 

 



 

 

 

Pkt.  12 
Übernahme / Auflassung von Teilstücken einer Gemeindestraße – 
Genehmigung von Teilungsplänen gem. LiegTeilG / Löschungserklärungen 

 

Auf Antrag / Bericht des Vorsitzenden Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder beschließt der 

Gemeinderat: 

 
▪ Vermessung Wechling (Gwiggner) 

 

 
Die im obenstehenden Plan dargestellten Teilstücke werden gem. Teilungsplan des ZT DI Martin 
Loschnigg vom 11.02.2026 (GZ: 7673), welcher mit einem Hinweis auf diesen Beschluss versehen 
ist, als „ÖFFENTLICHES GUT“ („Öffentliche Gemeindestraße“) aufgenommen/abgetreten. 

 

 1.1) Die in beiliegender Vermessungsurkunde der, Vermessung Loschnigg ZT OG, GZ 7673 in der KG 

Wechling dargestellten und nachfolgend angeführten Trennstücke werden in das öffentliche Gut 

der Gemeinde übernommen: 

Trennstück Nr. 2 

 

1.2) Die nachfolgend angeführten Grundstücke werden in das öffentliche Gut der Gemeinde 

übernommen: 

Grundstück Nr. 766/2 

 



 

 

2.) Die Vermessungsurkunde ist ein fester Bestandteil dieses Beschlusses und liegt beim 

Gemeindeamt während der Amtsstunden zur Einsicht auf. 

Gegen eine Verbücherung gemäß §§ 13 ff Liegenschaftsteilungsgesetz besteht kein Einwand. 

 
 
▪ Übernahme L6145 (KG Weinzierl) 
 
Beim Projekt der „B25 – Umfahrung Wieselburg“ wurde die Vereinbarung getroffen, dass 
aufgelassene Landesstraßenteile in das Öffentliche Gut der Gemeinde übernommen werden. 
Soweit dies möglich war, haben wir diese Eigentumsübertragungen bereits mit den Teilungsplänen 
der Schlussvermessung erledigt. 
 
Hinsichtlich der ehemaligen Landesstraße 6145 in der Katastralgemeinden Weinzierl war dies nicht 
möglich. 
Um die grundbücherliche Durchführung dieser Eigentumsübertragung wird sich mein Kollege Herr 
Judmann Bernhard kümmern – voraussichtlich in Form eines Schenkungsvertrags. 
Im Detail handelt es sich in der KG Weinzierl – 22142 um die Grundstücke 763/3 und 793. 
 
Ein Grundsatzbeschluss vom 28.10.2008 zur Übernahme besteht. 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeinde Wieselburg-Land übernimmt die Grundstücke 763/3 und 793 in der KG Weinzierl als 
öffentliches Gut. 



 

 

 
▪ Löschungserklärung (Burian) 

 



 

 

 
 



 

 

 
▪ Löschungserklärung (Wohnwelt 24 GmbH) 
 
 

 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 

 



 

 

 

Pkt. 13 Güterweg – Erhaltungsprogramm 2026 

 
Nach Bericht des Ausschussvorsitzenden Gf. GR Rupert Jäger beschließt über Antrag von 
Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder der Gemeinderat das nachstehend angeführte Programm: 
 
 
Güterwege – Erhaltungsprogramm 2026 
 

• KG Mühling Brandl - Prankl  
Tragschichtverstärkung + Asphaltierung, Baukostenschätzung EUR 30.000,00 

• KG Marbach Brunning-Au 
Ausbesserung und profilieren der Setzungen 

• KG Mühling Pappelgasse-Plaika 
Ausbesserung und profilieren der Setzungen 

• Diverse Gemeindewege 
Rissverfugung, Bankette sanieren 
 

 
Bauhof 
 
Bauhofsanierung - Aufenthaltsraum 
 
Fenster und Türen – FA Stöger – bezahlt Fam. Ringler 
Bodenverlegung – FA Boden und Stiegentechnik – bezahlt Fam. Ringler 
Malerarbeiten – Bauhof 
Getränkekühlschrank – FA Klenk und Meder – EUR 750,00 bezahlt Gemeinde 
Infrarotpanelle (Dunkelstrahler) – FA Klenk und Meder – EUR 2300,00 bezahlt Gemeinde 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 



 

 

 

Pkt.   14 Sozialprogramm / Spenden und Subventionen 2026 – . Teil 

 
Nach Bericht von Sozialreferent gf. GR Günther Lichtenschopf beschließt über Antrag von 
Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder der Gemeinderat die nachstehend angeführten Spenden  
und Subventionen: 

Spenden und Subventionen – 1. Teil 2026 

 

Spenden- / Subventionsempfänger Betrag 

N64 Kleintierzuchtverein EUR 300,oo 

ÖKB Wieselburg EUR 300,oo 

Pensionistenverband Österreichs – Ortsgruppe Ybbs EUR 0,oo 

Sportunion Wieselburg-Land EUR 1.600,oo 

Frauenberatung Mostviertel EUR 300,oo 

ESV Wechling EUR 500,oo 

Loretto Mostviertel „Pfingstfest“ EUR 300,oo 

NÖ Jugendsingen EUR 150,oo 

Gesangsverein Harmonie 1885 EUR 300,oo 

ESV Brauerei Wieselburg EUR 100,oo 

Special Olympics Österreich EUR 225,oo 

Billard Sport Club Wieselburg EUR 300,oo 

SC Raika TTI Group Wieselburg EUR 1.500,oo 

GESAMT EUR 5.875,00 

 
 
Sozialprogramm 
 
Die Gaben bei Ehrungen werden angepasst auf einheitlich EUR 100,00. 
 
 



 

 

 

EHRUNG   VON   BEJAHRTEN   GEMEINDEBÜRGERN und –BÜRGERINNEN 

 
D u r c h f ü h r u n g s r i c h t l i n i e n 

ab 01.04.2026 
 

Alle Jubilare werden vom Sozialreferenten ca. 2 Woche vor dem entsprechenden Termin 
(Geburtstag / Ehrenhochzeit) besucht und können aus   

2 Varianten an Ehrungen auswählen: 
(Der Begriff „Jubilare“ bezieht sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise) 

 

Variante  A 
 

Variante  B 

Einladung in ein Gasthaus 
zu einer gemeinsamen Feier mit anderen 
Jubilaren. 
Die Gemeinde Wieselburg-Land tritt als 
Gastgeber auf und ladet die Jubilare mit 
Partner (1. Begleitperson) ein. Wenn keiner 
einen Führerschein besitzt oder selbst nicht 
mehr mit dem Auto fahren kann, kommt 
noch eine 2. Begleitperson hinzu. 
 
Die Gemeinde bezahlt das Essen / Getränke 
für: 
o   Jubilar  
o   Begleitperson(en)  
o   Bürgermeister 
o   Sozialreferent  
o   Kulturreferent 
o   Pfarrer und Musik 
 
Vereine / Interessensvertretungen werden 
auf Wunsch eingeladen jedoch max. 2 
Personen pro Verein 
 
Die Kosten der musikalischen Umrahmung  
trägt die Gemeinde (Honorar). 
 
Angefertigte Fotos: 
 
o Gemeinsames Foto der   
   Jubilare mit Bürger-   
   meister / Sozialreferent /   
   Kulturreferent / Pfarrer 
    
o Einzelfoto mit Jubilar / 
   Partner  (Begleitperson) 

Ehrung zu Hause beim Jubilar. 
 
 
Die Gemeinde Wieselburg-Land kommt zur 
Gratulation ins Haus. 
 
Der Jubilar erhält neben den Ehrengaben 
einen Bargeldbetrag in der Höhe von EUR 
50,oo. 
 
Vereine werden auf Wunsch eingeladen. 
 
 



 

 

   Bürgermeister / Sozial- 
   referent / Kultureferent /    
   Pfarrer /  Vereine 
 
 
Die Termine der Ehrungen und das 
Gasthaus, in dem die Ehrungen stattfinden, 
werden vom Sozialreferent in Absprache 
mit dem Bürgermeister festgelegt; die 
Jubilare und Vereine werden vom 
Gemeindeamt schriftlich eingeladen. 
 

E H R E N G A B E N  bei  Variante  A und B 

 
 An die Jubilare werden Wieselburger 10er ausgegeben. 

 
 
G e b u r t s t a g e 
 
▪ „75er“: Gutschein über EUR 100,oo  +   Blumen zu je EUR 25,oo 
▪ „80er“: Gutschein über EUR 100,oo  +  Blumen zu je EUR 25,oo 
▪ „85er“: Gutschein über EUR 100,oo  +  Blumen zu je EUR 25,oo 
▪ „90er“: Gutschein über EUR 100,oo  +  Blumen zu je EUR 25,oo 
▪ „95er“: Gutschein über EUR 100,oo  +  Blumen zu je EUR 25,oo 
▪ „100er“: Gutschein über EUR 100,oo  +  Blumen zu je EUR 25,oo 
▪ Ab „101er“: jährlicher Besuch  +    Blumen zu je EUR 25,oo 

 
 

E h r e n - H o c h z e i t e n 
 
▪ „Goldene Hochzeit“   (50 J): Gutschein über EUR 100,oo  +   Blumen zu je EUR 25,oo 
▪ „Diamant.Hochzeit“  (60 J): Gutschein über EUR 100,oo  +   Blumen zu je EUR 25,oo 
▪ „Eiserne Hochzeit“    (65 J): Gutschein über EUR 100,oo  +   Blumen zu je EUR 25,oo 
▪ „Steinerne Hochzeit“ (67,5 J): Gutschein über EUR 100,oo  +   Blumen zu je EUR 25,oo 
▪ „Gnadenhochzeit“      (70 J): Gutschein über EUR 100,oo  +  Blumen zu je EUR 25,oo 
 

 
 



 

 

SOZIALPROGRAMM 
 
▪ Säuglingsgutschein-Aktion  

 
Wert des Gutscheines: EUR 100,oo 
 

▪  „Weihnachts-Aktion“ 
 

Durchführung von Hausbesuchen bei alleinstehenden oder kranken 
GemeindebürgerInnen mit Verteilung von kleinen Geschenken („Weihnachtspackerl“ 
im Wert von ca. EUR 20,oo pro Person) 

 
 
▪ „Sozial-Sonderfälle“ 
 
      Gewährung eines Zuschusses bei „Sozial-Sonderfällen“ (wie Tod eines Elternteiles   
      bei mj. Kindern): 
      EUR 200,oo pro mj. Kind – sofortige Auszahlung 
      EUR 200,oo pro mj. Kind – nochmalige Auszahlung zu Weihnachten 
 
 
▪ Ehrung von bejahrten GemeindebürgerInnen / Ehrengaben 
 
        Durchführung auf der Grundlage der Richtlinien vom 19.03.2026  
         
        Bei der „gemeinsamen“ Ehrung in einem Gasthaus erhalten die Musiker 
        den nachstehenden Gutschein: o Kind             EUR 20,oo (Kinogutscheine) 
     o Erwachsener EUR 20,oo 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen  

 



 

 

 

Pkt. 15 Familien-, Generationen- und Freizeitprogramm 2026 – 2. Teil 

 
Nach Bericht des Ausschussvorsitzenden Gf. GR Dr. Andreas Heilos beschließt über Antrag von 
Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder der Gemeinderat das nachstehend angeführte Programm: 
 

• Jugend Aktiv Tage  
27.08.2026 Klettern am Kletterturm in Bodensdorf 
29.08.2026 Kartfahren 

 
• Familienausflug 2026  

11.07.2026 St. Margarethen 
 

• Kinder Aktiv Tage  
24. – 28.08.2026 Anmeldungen ab 20.04.2026 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 

Pkt. 16 Kulturprogramm 2026 – 2. Teil 

 
Der Gemeinderat beschließt nach Bericht von Gf. GR Christa Eppensteiner und über Antrag von 
Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder den 2. Teil des Kulturprogrammes 2026 wie folgt: 
 

Veranstaltung Beschluss 

Musikfest Schloss 
Weinzierl 

Das Musikfest Schloss Weinzierl findet vom 15.05.2026 – 17.05.2026 

im Schloss Weinzierl statt. 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 

 



 

 

 

Pkt. 16 Musikfest Schloss Weinzierl 2026 – Verträge 

 
Der Gemeinderat beschließt nach Bericht von Gf. GR Christa Eppensteiner und über Antrag von 
Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder die Künstlerverträge für das Musikfest wie folgt: 
 
Beschluss: 
 
Die Verträge unter Anhang 3.0 werden genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 

 



 

 

 

Pkt.   17 Berichte 

 
 
Wortmeldung Angelegenheit Bericht / Anfrage 
Vize-Bgm. Gerhard 
Eppensteiner 

 

Straßenbeleuchtung Die Leistungsreduzierung bewirkt gem. 
der Berechnung durch die FA Klenk & 
Meder eine Einsparung von 34,38 MWh. 

Bürgermeister Mag. 
Franz Rafetzeder 

Musikschule Die Musikschulgebühren werden für das 
Schuljahr 2026/2027 gem. des VPI 
erhöht. 

Bürgermeister Mag. 
Franz Rafetzeder 

InRegion Die neue InRegion Strategie soll in 
einem Parteiengespräch vorbesprochen 
werden. 

Bürgermeister Mag. 
Franz Rafetzeder 

Hummelbach Mit den Arbeiten der Abt. WA3 bzgl. 
Hummelbach 
Instandhaltungsmaßnahmen / 
Uferschutz wird in Kürze begonnen. 

Bürgermeister Mag. 
Franz Rafetzeder 

Renaturierung Ybbs Derzeit ist Verlegung des Gemeindeweg 
mit den Grundeigentümern in 
Abklärung. 

Vize-Bgm. Gerhard 
Eppensteiner 

Flurbereinigungen Marbach 
Die Gemeinde Wieselburg-Land ist in 
diesem Verfahren mit dem öffentlichen 
Gut beteiligt. 
Berging Plaika 
Auch hier ist die Gemeinde beteiligt und 
wird versuchen in diesem Verfahren den 
Grund für eine Radwegverlängerung bis 
Berging auszuhandeln. 

Bürgermeister Mag. 
Franz Rafetzeder 

Blickpunkt Medien GmbH Die Blickpunkt Medien GmbH stellt vor dem 
Gemeindeamt für 4 Jahre eine Info-Säule 
auf, die Gemeinde erhält im Gegenzug 
täglich 30 Minuten Werbezeit. 

Bürgermeister Mag. 
Franz Rafetzeder 

Gesundheits-EMIL und 
InRegion Taxi und  

Am 01.04.2026 findet die 
Generalversammlung zur Gründung 
betreffend Gesundheits-EMIL statt. 
 
Das InRegion Taxi ist mit Harald Plank sehr 
gut angelaufen, teilweise sind 2 Fahrzeuge 
im Betrieb. 

Bürgermeister Mag. 
Franz Rafetzeder 

Brandschutzbeauftragter VB Jürgen Plank wird als 
Brandschutzbeauftragter der Gemeinde 
tätig. 

 
 

Bürgermeister Mag. Franz Rafetzeder schließt die Sitzung um 21.00 Uhr 
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Anhang 2.0 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Anhang 3.0 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

  
 
   GENEHMIGT  
   ABGEÄNDERT (Abänderung siehe Sitzungsprotokoll der angeführten Sitzung)  
    
   in der Sitzung des Gemeinderates am  
 

 
 
 
 
          _________________                            __________________ 

                          Vorsitzender                                            Schriftführer  
                  Mag. Franz Rafetzeder                              OSekr. Gerhard Groiß  
                         Bürgerm eister                                             Amtsleiter  
 
 
 
 
 
 
 ________________           _______________  ______________ 

      Für die ÖVP        Für die SPÖ        Für die FPÖ  
 
 
 
 
 
 
 ________________ 

       Für die NEOS   
 
 

 


